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1. Monitoring in CrefoDirect  
Wie kann Monitoring über CrefoDirect bestellt werden? 

Bestellung von Monitoring beim Auskunftsabruf 

Beim Auskunftsabruf kann das Monitoring direkt mitbestellt werden. Hierfür wurde die Maske Auskunft 

abrufen um die benötigten zusätzlichen Felder erweitert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Bildschirmmaske „Auskunft abrufen“ mit Monitoring-Optionen 

Sie erfassen zunächst das ‚Berechtigte Interesse‘, das gewünschte Produkt, das Geschäftszeichen und wählen 

anschließend die Reportsprache aus. 

 

Eingabe von Monitoring-Optionen 

Darunter können nun direkt Angaben zum Monitoring gemacht werden. Nach der Auswahl von ‚Monitoring 

Auftrag - ja‘ werden die Felder in den zwei darunter befindlichen Zeilen für die Eingabe freigegeben. Hier können 

dann die Laufzeit (unbefristet oder befristet bis zum Ende eines Monats in der Zukunft) sowie die Art des 

Monitorings ‚Monitoring Plus - ja oder nein‘ ausgewählt werden. 

 



 

     Monitoring-Service  
 

 

Sind die Monitoring-Felder immer sichtbar?  

Monitoring-Eingabefelder werden nur dann angezeigt, wenn Monitoring zulässig ist. Das ist der Fall, wenn es 

sich um eines der Monitoringfähigen Produkte handelt und Sie über das Recht „Monitoring“ verfügen. Bei der 

Unternehmensinfo Plus entfällt die Zeile für ‚Monitoring Plus‘. 

 

 

2. Bestellung von Monitoring bei Auftragserteilung  
Auch bei der Erteilung eines Rechercheauftrages ist die Eingabe von Monitoring-Optionen sofort möglich. Die 

Bildschirmmaske Auftrag erteilen wurde ebenfalls entsprechend angepasst. 

 

Abbildung 2: Bildschirmmaske „Auftrag erteilen“ mit Monitoring-Optionen 

 

 

Unter den bisherigen Auftragsfeldern können – wie beim Auskunftsabruf – direkt Monitoring-Optionen erfasst 

werden. 
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Eingabe von Monitoring-Optionen  

Nach dem Anklicken von ‚Monitoring - ja‘ werden die zwei Zeilen darunter freigegeben. Es kann ausgewählt 

werden, ob das Monitoring unbefristet oder befristet laufen soll und ob die Variante 6 Handbuch Monitoring 1.0 

Stand: 07.02.2011 10:20:00 ‚Monitoring Plus‘ gewünscht ist.  

 

Sind die Monitoring-Felder immer sichtbar?  

Monitoring-Eingabefelder werden nur dann angezeigt, wenn Sie über das Recht „Monitoring“ verfügen. Da bei 

einem Rechercheauftrag ausschließlich das Produkt Wirtschaftsauskunft bestellt werden kann, ist das 

Monitoring und die Option ‚Monitoring Plus‘ immer möglich. 
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3. Nachträgliche Beauftragung von Monitoring  
Das Monitoring kann auch nachträglich – während der Standardnachtragsfrist – zu einem Produkt 

dazubestellt werden. Dies ist möglich über den neuen Menüpunkt Monitoring in CrefoDirect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Bildschirmmaske zur Auftragsselektion 

Unter dem Menüpunkt Monitoring gelangen Sie zunächst auf eine Auswahlmaske, in der Suchkriterien für die 

eigenen Aufträge angegeben werden können. Anhand dieser Suchkriterien wird dann eine Liste der in der 

Nachtragspflicht befindlichen Aufträge dargestellt.  

 

Welche Einschränkungen sind möglich?  

Zunächst kann ausgewählt werden, ob man nur Produktaufträge selektieren möchte, die sich noch in der 

Standardnachtragsfrist befinden, für die das Monitoring bereits aktiv ist oder aber alle Produktaufträge, für die 

eine Nachtragspflicht besteht. Weitere Einschränkungen sind durch Eingrenzung von Zeiträumen möglich: ‚Ende 

der Standardnachtragsfrist‘, ‚Ende des Monitorings‘ und ‚Auskunftserteilung‘. 

 

Hinweis: Es können grundsätzlich nur solche Produktaufträge 

selektiert werden, die sich momentan in der Nachtragspflicht befinden 

(Standard-Nachtragsfrist oder Monitoring). Offene Aufträge werden 

ebenfalls mit angezeigt.  
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Nach der Bestätigung über „Selektion der Produktaufträge“ wird die Liste aller den Kriterien entsprechenden 

Produktaufträgen angezeigt: 

Abbildung 4: Liste aller Aufträge, die den angegebenen Kriterien entsprechen 

 

Informationen der Auftragsliste  

In der ersten Registerkarte wird eine Übersicht angezeigt, in weiteren Registerkarten die Monitoring-Daten 

(Auftragsdatum, Ende der Standard-Nachtragsfrist, Ende Monitoring und Ende Monitoring Plus) sowie die 

Auftragsdaten (Adresse, Kennzeichen Privat / Firma, Geschäftszeichen). Es werden 100 Einträge pro Seite 

angezeigt, am Ende der Liste gibt es die Möglichkeit, weiter zu blättern. 

 

Achtung: Es handelt sich bei der Liste lediglich um eine 

Statusanzeige – für welche Aufträge existiert welche 

Nachtragspflicht? Es werden nicht die Auskünfte angezeigt!  

 

Wie kann ein Auftrag geändert werden?  

In der letzten Spalte können zwei Symbole stehen:  

Durch Anklicken des Stiftes  gelangt man in die Änderungsmaske zu diesem Auftrag. Ein grüner Haken  

zeigt an, dass die Monitoring-Optionen an diesem Tag bereits geändert wurden.  
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Sind alle Aufträge änderbar?  

Nein. Der Stift erscheint nicht, wenn Sie weder die Berechtigung zum Monitoring noch das Recht zum Beenden 

der Standard-Nachtragsfrist haben. Für offene Rechercheaufträge kann die Nachtragslieferung während der 

Standard-Nachtragsfrist nicht beendet werden. Die Änderung der Monitoring-Optionen ist aber möglich. Nach 

Auswahl eines Auftrages durch Anklicken des Stiftes wird die Bildschirmmaske zur Änderung angezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Bildschirmmakse zur Änderung der Monitoring-Optionen 

 

Im oberen Bereich werden die Auftragsdaten angezeigt. Darunter stehen die drei Zeilen zur Änderung der 

Monitoring-Optionen. Ein Rücksprung zur Auftragsliste ohne Änderung ist über den oben angezeigten roten Link 

� Zurück zur Auftragsliste möglich. 

 

Wann kann das Monitoring beauftragt werden? 

Das Monitoring kann jederzeit während der Standard-Nachtragsfrist beauftragt werden. Dazu ist das Anklicken 

von ‚Monitoring Auftrag - ja‘ erforderlich. Ebenso kann das Monitoring auch jederzeit während der Standard-

Nachtragsfrist wieder abbestellt werden – bis zur letzten Minute. Dazu muss dann ‚Monitoring Auftrag - nein‘ 

ausgewählt werden. Sobald die Standard-Nachtragsfrist abgelaufen ist, ist der Monitoring-Auftrag aktiv. Die 

erste Zeile der Monitoring-Optionen ist dann nicht mehr änderbar. Eine Kündigung ist nur über die Befristung 

des Monitoring-Zeitraumes möglich.  
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Welche weiteren Einstellungen sind bei der Beauftragung notwendig?  

Standardmäßig voreingestellt ist ein unbefristetes Monitoring in der Variante ohne Recherchepflicht (Monitoring). 

Soll die Laufzeit direkt befristet sein, so kann in der zweiten Zeile der Monat (und das Jahr) ausgewählt werden, 

nach dem die Überwachung enden soll. Auswählbar ist hier jeder Monat nach dem Ende der Standard-

Nachtragsfrist. Wird ein Monitoring-Auftrag mit Recherchepflicht gewünscht, so wird dies in der letzten Zeile 

durch ‚Monitoring Plus - ja‘ angegeben. (Monitoring Plus).  

 

Achtung: Für Monitoring Plus gilt eine Mindestlaufzeit von 12 

Monaten. Eine Kündigung bzw. Befristung ist also frühestens zum 

Ende des 12. Monats nach dem Ende der Standard-Nachtragsfrist 

möglich – danach jederzeit zum Monatsende.  

 

Sind die Monitoring-Felder immer sichtbar?  

Die Zeilen zur Eingabe von Monitoring-Optionen werden nur dann angezeigt, wenn ein Monitoring für diesen 

Auftrag möglich ist. Das ist der Fall, wenn es zu dem ausgewählten Produkt die Monitoring-Möglichkeit gibt, und 

wenn Sie über das entsprechende Recht „Monitoring“ verfügen. Bei der Unternehmensinfo Plus entfällt die Zeile 

für ‚Monitoring Plus‘. 

 

Was passiert nach der Bestätigung?  

Nach der Bestätigung der Änderungen über „Monitoring ändern“ wird wieder die Auftragsliste angezeigt. Der  

Haken hinter dem soeben geänderten Auftrag zeigt an, dass der Auftrag geändert wurde. In der Registerkarte 

„Monitoring-Daten“ sind die neuen Angaben sichtbar.  
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4. Änderung und Kündigung von Monitoring-Optionen   
Auch wenn ein Monitoring-Auftrag bereits aktiv ist, sind Änderungen der Monitoring-Optionen möglich.  

 

Welche Änderungen sind während der Standard-Nachtragsfrist möglich?  

Während der Standard-Nachtragsfrist können alle Monitoring-Optionen beliebig geändert werden, da das  

Monitoring noch nicht aktiv ist. Durch Auswahl von ‚Monitoring-Auftrag – nein‘ wird der gesamte Monitoring-

Auftrag storniert.  

 

Kann die Laufzeit eines Monitoring-Auftrages verlängert werden?  

Die Verlängerung eines befristet erteilten Monitoring-Auftrages ist jederzeit möglich. Soll die Überwachung zu 

einem späteren Zeitpunkt enden, so kann der entsprechende Monat unter ‚Monitoring Zeitraum – bis Ende‘ 

erfasst werden. Oder es wird auf ‚unbefristet‘ umgestellt. Die Verlängerung ist unabhängig davon, ob es sich um 

ein „einfaches“ Monitoring handelt oder um Monitoring Plus. 

 

Wie kann die Laufzeit eines Monitoring-Auftrages vekürzt werden?  

Die Verkürzung eines bereits aktiven Monitoring-Auftrages erfolgt einfach durch Auswahl des Monats, nach dem 

die Überwachung enden soll. Für einen „einfachen“ Monitoring-Auftrag ist das Beenden jederzeit zum aktuellen 

Monatsende möglich – oder zum Ende eines beliebigen Monats in der Zukunft. Für einen Monitoring Plus-

Auftrag gilt eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die Befristung eines Monitoring Plus-Auftrages ist daher 

frühestens zum Ende des 12. Monats nach der Beauftragung möglich – danach jederzeit zum Monatsende. 

 

Wie kann ein Monitoring-Auftrag gekündigt werden?  

Die Kündigung eines aktiven Monitoring-Auftrages erfolgt ebenfalls über die Auswahl des Monats, nach dem die 

Überwachung enden soll. Für einen „einfachen“ Monitoring-Auftrag ist das Beenden jederzeit zum aktuellen 

Monatsende möglich – oder zum Ende eines beliebigen Monats in der Zukunft. Für einen Monitoring Plus-

Auftrag gilt eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die Kündigung eines Monitoring Plus-Auftrages ist daher 

frühestens zum Ende des 12. Monats nach der Beauftragung möglich – danach jederzeit zum Monatsende. 

 

Ist eine Änderung von Monitoring auf Monitoring Plus möglich?  

Ja. Soll die Recherchepflicht zu einem bereits aktiven Monitoring-Auftrag dazubestellt werden, so ist dies durch 

Auswahl von ‚Monitoring Plus – ja‘ möglich. Es ist aber die dann notwendige Mindestlaufzeit von 12 Monaten zu 

berücksichtigen. Ist für den Monitoring-Auftrag bereits ein End-Termin erfasst, der weniger als 12 Monate in der 

Zukunft liegt, so ist die Option „Monitoring Plus“ nur dann möglich, wenn gleichzeitig die Laufzeit entsprechend 

verlängert wird. Nach der Umstellung ist der Auftrag ab sofort im Monitoring Plus.  
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Ist eine Änderung von Monitoring Plus auf Monitoring möglich?  

Bei einem aktiven Monitoring Plus-Auftrag kann die Recherchepflicht auch wieder abbestellt werden: durch 

Auswahl von ‚Monitoring Plus – nein‘. Diese Änderung wird vom System angenommen, aber nicht sofort 

wirksam, sondern erst nach der Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Ist diese einjährige Mindestlaufzeit bereits 

abgelaufen, wird der Monitoring Plus-Auftrag zum Ende des aktuellen Monats beendet. Befindet sich der 

Monitoring Plus-Auftrag noch innerhalb der Mindestlaufzeit, wird der Monitoring Plus-Auftrag zum Ende der 

Mindestlaufzeit beendet. Das Monitoring läuft dann als ‚normales‘ Monitoring weiter (unbefristet oder bis zum 

erfassten Ende-Monat). In der Monitoring Auftragsliste in der Registerkarte Monitoring-Daten wird in der Spalte 

„Monitoring Plus bis“ angezeigt, bis wann der Auftrag noch als „Monitoring Plus“ läuft. Bis zu diesem Zeitpunkt 

besteht die Recherchepflicht, es wird auch das Monitoring Plus verrechnet. In der Spalte „Monitoring bis“ wird 

angezeigt, bis wann der gesamte Monitoring-Auftrag läuft. In der Bildschirmmaske zur Monitoring 

Auftragsänderung ist die Option „Monitoring Plus – nein“ ausgewählt, dahinter wird das Datum der Beendigung 

der Recherchepflicht angezeigt.  

 

Achtung: Die Laufzeit des Monitorings ist in der Änderungsmaske 

immer unter „Monitoring Zeitraum“ angegeben – egal ob es sich um 

Monitoring oder um Monitoring Plus handelt. In der letzten Zeile – 

unter „Monitoring Plus“ ist angegeben, ob und bis wann 

Recherchepflicht besteht.  
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5. Vorzeitiges Beenden der Nachtragslieferung währe nd der   
  Standard-Nachtragsfrist  
 
Nach der Auswahl der Option „Standardnachträge bis: ... - beenden“ erscheint unter der Auftragsübersicht eine 

Erläuterung, die Sie als Anwender zusätzlich bestätigen müssen: 

Abbildung 6: Erläuterung und Bestätigung zum Beenden der Nachtragslieferung während der Standard-

Nachtragsfrist  

 

Erst nach dieser zweiten Bestätigung kann die Änderung durch „Monitoring ändern“ übernommen und somit die 

Lieferung der Nachträge beendet werden. Das Ende der Nachtragslieferung wird dann für diesen Auftrag auf 

den aktuellen Tag, 24 Uhr festgelegt. Ein eventuell vorher erfasstes Monitoring zu diesem Auftrag wird storniert.   

Achtung: Das vorzeitige Beenden der Nachtragslieferung während 

der Standard-Nachtragsfrist kann nicht rückgängig gemacht werden! 

 


